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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Stadt Idar-Oberstein plant den Bereich 
des Börsenparkplatzes im Stadtteil Idar neu 
zu ordnen. Ursprünglich war innerhalb  
eines Teilbereiches des Gebietes die Errich-
tung einer Stadthalle vorgesehen. Seitens 
der Stadt wird dieses Vorhaben nicht wei-
terverfolgt.

Im südlichen, der Hauptstraße zugewand-
ten Teilbereich ist nun die Errichtung eines 
kombinierten, kerngebietstypischen Gebäu-
dekomplexes mit Lebensmittelmarkt und 
Wohnnutzung geplant. Durch die Ansied-
lung eines Lebensmittelmarktes soll, gem. 
dem Einzelhandelskonzept der Stadt Idar-
Oberstein, die Nahversorgungsfunktion der 
Innenstadt von Idar erhalten und nachhaltig 
gestärkt werden. Hierdurch soll eine woh-
nungsnahe Versorgung der Bevölkerung mit 
Gütern des kurzfristigen Bedarfs - insbeson-
dere im Bereich Nahrungs- / Genussmittel 
ermöglicht werden, im Sinne einer Stadt der 
kurzen Wege. Eine Verkürzung der in der 
Stadt erforderlichen Wege dient zum einen 
umwelt- und verkehrspolitischen Belangen. 
Zum anderen ist eine „Stadt der kurzen We-
ge“ aber auch für die immobileren Teile der 
Bevölkerung von erheblicher Bedeutung. 

Der nördliche, der Bismarckstraße zuge-
wandte Bereich soll durch eine gemischt ge-
nutzte Bebauung nachverdichtet werden. 
Das bestehende öffentliche Parkhaus im 
zentralen Bereich soll erhalten bleiben. 

Die bestehende Bushaltestelle und der Ein-
fahrtsbereich entlang der Hauptstraße sol-
len geringfügig verlegt werden.

Das Planvorhaben ist auf Basis des 
Bebauungsplanes Nr. I-1 „Sanierungsge-
biet XI - 1.Änderung“ (1984) nicht realisie-
rungsfähig. 

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Zulässigkeit der Pla-
nung bedarf es daher der Aufstellung eines 
neuen Bebauungsplans. 

Die Stadt Idar-Oberstein hat daher nach § 1 
Abs.  3 BauGB und § 2 Abs. 1 BauGB die 
Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. I-44 „Börsenpark-
platz“ beschlossen.

Der Bebauungsplan Nr. I-44 „Börsenpark-
platz“ ersetzt in seinem Geltungsbereich 

den Bebauungsplan Nr. I-1 „Sanierungs- 
gebiet XI - 1.Änderung“ von 1984.

Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche  
von ca. 0,8 ha. Die genauen Grenzen des 
Bebauungsplanes können dem beigefügten 
Lageplan entnommen werden. 

Mit der Erstellung des Bebauungsplans und 
der Durchführung des Verfahrens ist die 
Kernplan, Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) 
durchgeführt. Es handelt sich bei der Pla-
nung um eine Maßnahme der 
Innenentwicklung (Nachverdichtung im In-
nenbereich). Mit dem Gesetz zur Erleichte-
rung von Planungsvorhaben für die 
Innenentwicklung der Städte vom 21. De-
zember 2006, das mit der Novellierung des 
Baugesetzbuches am 1. Januar 2007 in 
Kraft trat, fällt die seit Juli 2004 vorgesehe-
ne förmliche Umweltprüfung bei Bebau-
ungsplänen der Größenordnung bis zu 
20.000 m2 weg. Dies trifft für den vorlie-
genden Bebauungsplan zu, da das 
Plangebiet lediglich eine Fläche von ca. 0,8 
ha in Anspruch nimmt.

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit dem 
Bebauungsplan nicht begründet.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Um-
weltbelange vorliegen. Eine Untersuchung 
der naturschutzrechtlichen Belange kam zu 
dem Ergebnis, dass keine Anhaltspunkte für 
derartige Beeinträchtigungen bestehen. Der 
an § 50 BImSchG anknüpfende Ausschluss-
grund in § 13a BauGB betrifft die von Stör-
fallbereichen ausgehenden möglichen Aus-
wirkungen bei einem schweren Unfall. Die-
ser ist hier nicht gegeben.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind 
und der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen wird.

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten die 
Eingriffe als vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulässig, ein Ausgleich 
der vorgenommenen Eingriffe ist damit 
nicht notwendig.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Stadt Idar-
Oberstein stellt das Plangebiet als gemisch-
te Baufläche dar. Der Bebauungsplan ist so-
mit aus dem Flächennutzungsplan entwi-
ckelt. 
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereichs

Das Plangebiet befindet sich in zentraler La-
ge des Stadtteils Idar.

Der Geltungsbereich wird wie folgt be-
grenzt: 

• im Norden durch die Straßenverkehrs-
fläche der Bismarckstraße und gemischt 
genutzten Bebauung der Bismarckstra-
ße Hs.-Nr. 21, 23, 25 sowie 27 incl. der 
privaten Freiflächen,

• im Osten durch die gemischt genutzte 
Bebauung der Hauptstraße Hs.-Nr. 108, 
108a, 110a und 112b incl. der privaten 
Freiflächen,

• im Süden durch die Straßenverkehrsflä-
che der Hauptstraße (B 422),

• im Westen durch die gemischt genutzte 
Bebauung der Hauptstraße Hs.-Nr. 86, 
92, 92a und 94 sowie der Kobachstraße 
3, 5, 7, 13 und 15 incl. der privaten 
Freiflächen.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs 
sind der Planzeichnung des Bebauungs-
plans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebiets, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Der Großteil des Plangebietes stellt sich 
derzeit als Parkhaus und als Stellplatzflä-
chen dar. Entlang der Hauptstraße befindet 
sich eine Bushaltestelle. Die südlich angren-
zende Umgebung des Plangebietes ist über-

wiegend durch kerngebietstypische Nutzun-
gen geprägt, die nördlich angrenzende Um-
gebung hingegen durch Wohnbebauung 
und gemischt genutzte Gebäude. 

Die Fläche des Geltungsbereiches befindet 
sich bis auf den Teilbereich der Bushaltestel-
le entlang der Hauptstraße (öffentlich) voll-
ständig im privaten Eigentum. 

Topografie des Plangebiets

Das Plangebiet fällt von der Bismarckstraße 
im Norden nach Süden hin zur Hauptstraße 
um mehrere Meter ab. Trotzdem ist nicht 
davon auszugehen, dass die Topografie 
Auswirkungen auf die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes haben wird.

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet ist bereits über die Haupt-
straße (B 422) und Bismarckstraße erschlos-
sen. Über die Hauptstraße (B 422) ist das 
Plangebiet an das überörtliche Verkehrsnetz 
angebunden.

Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über 
die südlich im Plangebiet befindliche Bus-
haltestelle im Bereich der Hauptstraße.

In 3,0 km Entfernung südlich liegt überdies 
der Bahnhof Idar-Oberstein, von dem im 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

PLANGEBIETPLANGEBIET

Katasterauszug mit Abgrenzung des Geltungsbereiches, Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2019); Bearbei-
tung: Kernplan

Lage im Raum mit Abgrenzung des Geltungsbereiches; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2019); Bearbei-
tung: Kernplan



Bebauungsplan Nr. I-44 „Börsenparkplatz“, Stadt Idar-Oberstein, Stadtteil Idar 6 www.kernplan.de

Stundentakt Regionalbahnen nach Saarbrü-
cken, Koblenz und Mainz fahren.

Im Zuge der Realisierung der Planung ist die 
bestehende Anbindung an die Hauptstraße 
neu zu planen. Parallel hierzu ist die Bushal-
testelle an der Hauptstraße geringfügig zu 
verlegen. Die gebietsinterne Erschließung 
wird ebenfalls erneuert. 

Ver- und Entsorgung

Die erforderliche Ver- und Entsorgungsinfra-
struktur ist aufgrund der bestehenden Be-
bauung bereits innerhalb des Plangebiets 
vorhanden. Die Entwässerung von Schmutz- 
und Niederschlagswasser erfolgt wie bisher 
über die bestehende Kanalisation. 

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung 
noch mit den Versorgungsträgern abge-
stimmt werden.

Einzelhandelskonzept für die 
Stadt Idar-Oberstein

Im Gutachten als Grundlage zur Fortschrei-
bung des Einzelhandelskonzeptes für die 
Stadt Idar-Oberstein werden für die Innen-
stadt Idar u. a. folgende Ziele aufgeführt.

• „Erhaltung und Stärkung der Einzel-
handelszentralität der Innenstädte: Der 
Innenstadt von Oberstein sollte dabei 
weiterhin gesamtstädtische Einzelhan-
delsfunktion zukommen und der Innen-
stadt von Idar eher Nahversorgungs-
funktion.

• Erhaltung und Stärkung der Einzelhan-
dels- / Funktionsvielfalt der Innenstäd-
te: Neben der Zentralität - also der vor-
rangig quantitativen Komponente - soll 
aber auch die Vielfalt an Funktionen in 
den beiden Innenstädten erhalten und 
gestärkt werden: Eine Mischung von 
Einzelhandel, Dienstleistungen, Gastro-
nomie, Kultur und Wohnen. Für Idar-
Oberstein bedeutet dies auch eine Stär-
kung der Wohnfunktion der Innenstäd-
te. Daneben soll der Einzelhandel von 
verschiedenen Betriebstypen geprägt 
sein, welche die eigene Identität der In-
nenstädte von Idar und von Oberstein 
erhalten bzw. stärken.

• Verkürzung der Wege („Stadt der kur-
zen Wege“): Eine kompakte Innenstadt 
mit kurzen Wegen ist eine wichtige Vor-
aussetzung für die Entwicklung und das 
Entstehen lebendiger urbaner Räume.  
Eine Verkürzung der in der Stadt erfor-

derlichen Wege dient zum einen um-
welt- und verkehrspolitischen Belangen. 
Zum anderen ist eine „Stadt der kurzen 
Wege“ aber auch für die immobileren 
Teile der Bevölkerung von erheblicher 
Bedeutung.

• Erhaltung und Stärkung der Nahversor-
gungsfunktion: Der Verkürzung der We-
ge dient auch eine flächendeckende 
Versorgung mit Gütern des kurzfristigen 
Bedarfs (Nahversorgung) - insbesonde-
re im Bereich Nahrungs-/ Genussmittel: 
Es soll eine wohnungsnahe Versorgung 
ermöglicht werden.

Als Grundsatz zur räumlichen Einzelhan-
delsentwicklung wird für die Innenstadt 
Idar festgelegt, dass im zentralen 
Versorgungsbereich Idar Einzelhandelsbe-

triebe mit zentrenrelevanten Sortimenten 
unterhalb der Großflächigkeit regelmäßig 
zulässig sind. Weiterhin können ausnahms-
weise auch großflächige Lebensmittelbe-
triebe angesiedelt werden, sofern diese 
standortgerecht dimensioniert sind und der 
Verbesserung der räumlichen Nahversor-
gungssituation dienen.

Die Innenstadt von Idar soll als zentraler 
Versorgungsbereich mit Schwerpunkt 
Nahversorgung erhalten und gestärkt wer-
den.

Im zentralen Versorgungsbereich Idar sind 
räumliche Entwicklungspotenziale vorhan-
den, um eine Stärkung hinsichtlich der Nah-
versorgungsfunktion zu ermöglichen:

Blick von Süden auf das Plangebiet

Blick von der Bismarckstraße im Norden auf das Plangebiet
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• Der südwestliche Eingangsbereich des 
zentralen Versorgungsbereiches zwi-
schen Edelsteinmuseum und Schleifer-
platz bedarf einer städtebaulichen Neu-
ordnung. Hier besteht ausreichend 
Potenzial zur Schaffung größerer Ver-
kaufsflächen, u.a. für die Ansiedlung 
eines modernen Lebensmittelmarktes 
mit entsprechender Magnetfunktion für 
die Innenstadt von Idar. Da dieser Be-
reich eine wichtige Eingangssituation 
zur Innenstadt darstellt und sich in 
Nachbarschaft zum Edelsteinmuseum 
befindet, ist eine städtebaulich an-
spruchsvolle Lösung anzustreben.“

(Quelle: Gutachten als Grundlage zur Fortschreibung 
des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Idar-Ober-
stein; Dr. Donato Acocella - Stadt- und Regionalent-
wicklung, Lörrach; Stand: 04.12.2018).

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des 
zentralen Versorgungsbereiches der Innen-
stadt Idar gem. der vorstehenden Abbil-
dung. Der vorliegende Bebauungsplan ent-
spricht somit den Grundsätzen und Zielen 
des Gutachtens als Grundlage zur Fort-
schreibung des Einzelhandelskonzeptes für 
die Stadt Idar-Oberstein von 2018.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Konkret soll eine Nachverdichtung des 
Siedlungskörpers des Stadtteils Idar durch 
die Entwicklung einer untergenutzten 
Potenzialfläche in innerstädtischer Lage zu-
gunsten einer kerngebietstypischen und ge-
mischten Nutzung erfolgen.

Das Plangebiet ist aus mehreren Gründen 
für die geplante Entwicklung prädestiniert:

• das Plangebiet verfügt aufgrund seiner 
zentralen innerstädtischer Lage und 
verkehrlichen Anbindung über ein ho-
hes Entwicklungspotenzial als Standort 
für einen Lebensmittelmarkt,

• für die Entwicklung des Standortes eig-
net sich eine kerngebietstypische und 
gemischte Nutzung angesichts der um-
liegenden vorherrschenden Nutzungen 
am besten. Es ergibt sich somit eine 
hohe Verträglichkeit der geplanten mit 
der vorhandenen Nutzung,

• im Bereich der Bismarckstraße sind Flä-
chenreserven (Baulücken / Brachflä-
chen) vorhanden, die Potenzial zur Ent-
wicklung von benötigtem Wohnraum in 
integrierter Lage aufweisen,

• durch die Ansiedlung eines Lebensmit-
telmarktes am geplanten Standort wird 
die Nahversorgungsfunktion des Stadt-
teils Idar nachhaltig gestärkt und eine 
wohnungsnahe Versorgung der Bevöl-
kerung mit Gütern des kurzfristigen Be-
darfs ermöglicht,

• das geplante Vorhaben stellt eine städ-
tebauliche gewünschte Nachverdich-
tung des Bestandes dar, 

• aufgrund der umgebenden Nutzungen 
sind gegenseitige Beeinträchtigungen 
nicht zu erwarten.

Damit ist der Standort vorgegeben und eine 
Betrachtung von Planungsalternativen im 
Sinne der Standortfindung kann außen vor 
bleiben.

Städtebauliche Konzeption

Entlang der Hauptstraße ist die Errichtung 
eines viergeschossigen Gebäudekomplexes 
geplant, welcher eine Mischnutzung aus 
Einzelhandel- und Wohnnutzung vorsieht. 
Im Erdgeschoss ist die Ansiedlung eines Le-
bensmittelmarktes geplant, der die woh-
nungsnahe Nahversorgung im Stadtteil Idar 
stärken soll. In den darüber liegenden drei 
Geschossen sind insgesamt bis zu16 Wohn-
einheiten geplant. Es werden insgesamt ca. 

Empfehlungen zentraler Versorgungsbereich Innenstadt Idar, ohne Maßstab; Quelle: Dr. Donato Acocella - Stadt- und Regionalentwicklung, Lörrach; Stand: 04.12.2018
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830 m² Verkaufsfläche (1.320 m² Nutzflä-
che) für den Lebensmittelmarkt und ca. 
1.730 m² Wohnfläche bereitgestellt.

Die Erschließung des Gebäudes und die Zu-
fahrt zu den Stellplatzflächen des Lebens-
mittelmarktes ist über die Hauptstraße ge-
plant. Im rückwärtigen Bereich wird ein Teil 
der notwendigen Stellplätze bereitgestellt. 

Der Bereich entlang der Bismarckstraße sol 
durch eine der Umgebung angepasste drei-
geschossige Bebauung nachverdichtet wer-
den. Die Erschließung ist über die Bismarck-
straße gewährleistet.  

Darüber hinaus bleibt die Erschließung der 
Stellplätze im rückwärtigen Bereich der Ko-
bachstraße gewährleistet.

Vorentwurf; ohne Maßstab; Quelle: Architekturbüro Peter Ballat, Mittelreidenbach; Stand: 09.06.21
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Erdgeschoss 1:100

Vorentwurf der geplanten Bebauung entlang der Hauptstraße (Ansicht Hauptstraße); ohne Maßstab; Quelle: Architekturbüro Peter Ballat, Mittelreidenbach; Stand: 
17.06.2021
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Vorentwurf 3.OG; ohne Maßstab; Quelle: Architekturbüro Peter Ballat, Mittelreidenbach; Stand: 09.06.2021
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55743 Idar-Oberstein

Dr. Budau GmbH & Co. KG
Mackenrodter Weg 5-9
55743 Idar-Oberstein
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Vorentwurf der geplanten Bebauung entlang der Hauptstraße (Ansicht rechts); ohne Maßstab; Quelle: Architekturbüro Peter Ballat, Mittelreidenbach; Stand: 17.06.2021
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche 
 Belange; geltendes Planungsrecht 

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan LEP IV, Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe

zentralörtliche Funktion verpflichtend kooperierendes Mittelzentrum (Baumholder, Birkenfeld, Idar-Oberstein), 
ländlicher Bereich mit konzentrierter Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur

Vorranggebiete • nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze des 
LEP IV (2.Teilfortschreibung 21. August 
2015):

Z 31
Die quantitative Flächenneuinanspruchnahme ist bis zum Jahr 2015 landesweit zu re-
duzieren sowie die notwendige Flächeninanspruchnahme über ein Flächenmanagement 
qualitativ zu verbessern und zu optimieren. Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der 
Außenentwicklung. Bei einer Darstellung von neuen, nicht erschlossenen Bauflächen im 
planerischen Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB ist durch die vorbereitende Bau-
leitplanung nachzuweisen, welche Flächenpotenziale im Innenbereich vorhanden sind 
und aus welchen Gründen diese nicht genutzt werden können, um erforderliche Bedarfe 
abzudecken.

zu Z 31
Das Flächenmanagement ist auf die vorrangige Inanspruchnahme bestehender Flächen-
potenziale ausgerichtet. Städtebauliche Innenentwicklung, Wohnungsmodernisierung, 
städtebauliche Erneue rung und Verbesserung des Wohnumfeldes sowie die Nutzung von 
zivilen und militärischen Konversi onsflächen haben Vorrang vor der Neuausweisung von 
Flächen im Außenbereich.

Z 34
Die Ausweisung neuer Wohnbauflächen sowie Gemischter Bauflächen (gemäß BauNVO) 
hat ausschließlich in räumlicher und funktionaler Anbindung an bereits bestehende Sied-
lungseinheiten zu erfolgen. Dabei ist eine ungegliederte, insbesondere bandartige Sied-
lungsentwicklung zu vermeiden.

zu Z 34
Ziel ist die Vermeidung von Splittersiedlungen sowie ungegliederter bandartiger 
Siedlungsstruk turen sowohl aufgrund von Belangen der Ortsge staltung und des Land-
schaftsschutzes als auch aufgrund der Vermeidung eines hohen Erschlie ßungsaufwandes.

Das Planvorhaben entspricht somit in vollem Umfang den Zielen und Grundsätzen der 2. 
Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms IV.

zu beachtende Ziele und Grundsätze des 
Regionalen Raumordnungsplans Rhein-
hessen-Nahe:

zu Z 23 und Z 24
Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der Entwicklung neuer Bauflächen im Außen-
bereich. Die Flächeninanspruchnahme für Siedlungszwecke ist auf das Unvermeidbare 
zu beschränken. Zur Stabilisierung der quantitativen Flächenneuinanspruchnahme auf 
einem Niveau von landesweit unter einem Hektar pro Tag im Jahres durchschnitt ist der 
Innenentwicklung ein Vorrang vor der Außenentwicklung einzuräumen sowie die not-
wendige Flächeninanspruchnahme über ein Flächenmanagement zu optimieren. Bevor 
die Kommune neue, nicht erschlossene Bauflächen im Flächennutzungsplan darstellen, 
ist von ihnen aufzuzeigen, aus welchen Gründen noch vorhandene Flächenpotenziale 
nicht genutzt werden können, um erforderliche Bedarfe abzudecken.

• als Wohnungsbedarf sind für Idar-Oberstein 3,2 Wohneinheiten pro 1.000 Einwoh-
ner und Jahr festgelegt, entspricht 90,6 Wohnungen / Jahr (28.323 Einwohner zum 
31.12.2018 laut Statistischem Landesamt Rheinland-Pfalz)

• Dichtewert von 40 Wohneinheiten pro ha
• keine Auswirkungen auf das landesplanerische Ziel eines landesweit und siedlungs-

strukturell ausgeglichenen und ressourcenschonenden Wohnbauflächenangebotes
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Kriterium Beschreibung

G 25
Die Funktionsschwerpunkte der zentralen Orte sollen gesichert werden. Der Sicherung 
bestehender Standorte von Einrichtungen der gehobenen Daseinsvorsorge und der An-
siedlung neuer Einrichtungen soll ein besonderes Gewicht eingeräumt werden.

Das Planvorhaben entspricht somit in vollem Umfang den Zielen und Grundsätzen des 
Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe

Landschaftsprogramm • Waldreiche Mosaiklandschaft (Grundtyp)
• Obersteiner Vorberge
• Keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

• nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutz-, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestand teile, Nationalparks, 
Biosphärenreservate, Naturparks. 

• Lage im Landschaftsschutzgebiet 07-LSG-7134-010„Hochwald-Idarwald mit Rand-
gebieten“

Geschützter unzerschnittener Raum nach § 
13 Abs. 6 LNG RLP

• nicht betroffen

Informelle Fachplanungen • Gem. der Fachdaten des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung 
RLP (LANIS, Internet-Abruf, 10.11.2019) liegen innerhalb des Geltungsbereiches kei-
ne erfassten Lebensraumtypen gemäß Anh. I FFH-RL und nach § 30 BNatSchG in V.m. 
§ 15 LNatSchG gesetzlich geschützten Biotope. 

• Gem. dem Modul Artnachweise sind in der betreffenden, im Wesentlichen den Sied-
lungsbereich von Idar, das Kasernengelände sowie den Stadtteil Algenrodt umfassen-
den Rasterzelle (Gitter-ID 3765508) lediglich 6 Arten der Roten Listen und/oder Arten 
der Anhänge II/IV der FFH-Richtlinie bzw. Anh. I/Art. 4 (2) der Vogelschutzrichtlinie 
registriert: 

• Haussperling (Vorwarnliste), Schwarzspecht, Schwarzstorch sowie Rotmilan (Anh. 1 
VSR) und die Spanische Flagge (Anh. II FFH-RL); der Kranich ist als Durchzügler er-
fasst;

• aufgrund der Lage im stark versiegelten Zentrum von Idar-Oberstein und fehlender 
essentieller Habitatelemente bzw. Rastmöglichkeiten kann innerhalb des Geltungs-
bereiches bis auf den Haussperling ein Vorkommen der genannten Vogelarten aus-
geschlossen werden; 

• für die Spanische Flagge als hochmobilem Biotopwechsler ist ein Vordringen der Ima-
gines in den Siedlungsbereich grundsätzlich nicht auszuschließen  

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG)

Da von dem Planvorhaben vereinzelte Baumbestände betroffen sind, die als Fortpflan-
zungsraum für Vögel dienen können, ist der allgemeine Schutz wild lebender Pflanzen 
und Tiere zu beachten, d.h. die Rodungen sind in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28. 
Februar durchzuführen.
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Kriterium Beschreibung

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach USchadG,  Verbotstatbestand 
nach § 44 BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten, d. h. al-
le streng geschützten Arten inclusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten. „Allerweltsarten“ mit 
einem landesweit günstigen Erhaltungszu-
stand und einer großen Anpassungsfähig-
keit (d. h. bei diesen Arten sind keine popu-
lationsrelevanten Störungen und keine Be-
einträchtigungen der ökologischen Funk-
tion ihrer Lebensstätten, insbesondere der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erwar-
ten) werden nicht einzeln geprüft

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereiches:

• der ca. 0,79 ha große Geltungsbereich umfasst den Börsenparkplatz im Zentrum des 
Stadtteils Idar mit Randbereichen

• die Fläche besteht fast ausschließlich aus PKW-Stellplätzen und einem zentralen 
Parkhaus, insgesamt sind über 90% der Fläche versiegelt

• innerhalb des Planbereiches befinden sich lediglich die folgenden Grünstrukturen:

• insgesamt sieben  Bergahorn und zwei Kiefern geringen Alters zwischen den 
Stellplätzen/im Straßenraum

• einzelne kleinflächige Zierrabatte mit Schneebeere

• zwei kleinflächige Zierrasentrennstreifen

• eine z.T. eingewachsene Ziergehölzfläche mit 3 Japanischen Blütenkirschen und 
einer etwas älteren, Efeu-verhangenen Linde (BHD ca. 40 cm) am nördlichen 
Ende

• 2 junge Zierkirschen entlang der Bismarckstraße

• Efeu-Girlanden an mehreren Seiten des Parkhauses  

Bestehende Vorbelastungen:

• Lage innerhalb des Stadtzentrums von Idar mit starker Verkehrsbelastung und hoher 
Lärmdisposition

• ständige Fahrzeug- und Fußgängerbewegungen auf der Parkfläche 

• Planbereich fast vollständig versiegelt

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- und 
Pflanzenarten:

• die jungen Bäume im Bereich der Stellplätze eigenen sich aufgrund des geringen 
Kronenvolumens kaum als Brutstandort für Gehölzbrüter

• lediglich im Bereich der eingewachsenen Ziergrünfläche am Nordrand und in den 
Efeugirlanden am Parkhaus sind Bruten von Gehölzbrütern des Siedlungsraumes vor-
stellbar

• eine Brut des Haussperlings an Hohlräumen, Nischen oder Vorsprüngen im Parkhaus 
ist ebenfalls denkbar  

• andererseits bietet das Gebäude keine Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse in 
Form von Verblendungen oder sonstigen Ritzen und Spalten

• ein Vordingen der Imagines der im LANIS-Artenpool für das betreffende Raster auf-
geführten Spanischen Flagge (Euplagia quadripunctaria) in den Siedlungsraum ist 
nicht grundsätzlich auszuschließen;  die Art gilt als hochmobiler Biotopwechsler zwi-
schen sonnigen und beschatten Teilarealen, die Imagines dringen bekanntermaßen 
auch in den Siedlungsbereich vor und sind im Sommer oft an hellen Hauswänden zu 
beobachten

• darüber hinaus ist keine besondere Eignung als Lebensraum für weitere planungsre-
levante Arten bzw. Artengruppen (Amphibien, Reptilien, Insekten) erkennbar 

Artenschutzrechtliche Beurteilung:

• lediglich die mit Ziergehölzen einwachsende (ca. 120 m² große) Fläche am Nordrand 
des Geltungsbereiches und der Efeubewuchs des Parkhauses bieten ein insgesamt 
sehr begrenztes Brutangebot für Gehölzbrüter unter den Vögeln

• aufgrund der Lage ist davon auszugehen, dass die Fläche ausschließlich von Arten 
mit geringer Störempfindlichkeit genutzt wird; dies sind i.d.R. euryöke/ubiquitäre Ar-
ten, die landesweit mehr oder weniger häufig und verbreitet sind bzw. aufgrund ihres 
weiten Lebensraumspektrums in der Lage sind, vergleichsweise einfach andere 
Standorte zu besiedeln oder auf diese auszuweichen 
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Kriterium Beschreibung

• damit ist im Regelfall für die hier (potenziell) vorkommenden europäischen Vogelarten 
die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang (das Schädigungsverbot 
nach Nr. 3 des § 44 Abs. 1 BNatSchG betreffend) weiterhin erfüllt bzw. der Erhal-
tungszustand der lokalen Population (das Störungsverbot unter Nr. 2 des § 44 Abs. 1 
BNatSchG betreffend) weiterhin gewahrt

• insofern kommen die Schädigungs-/Störungstatbestände nicht zum Tragen

• ob der Haussperling das Parkhaus als Brutstandort nutzt, ist nicht bekannt (Nistspu-
ren konnten nicht entdeckt werden); eine Betroffenheit wäre diesbezüglich ohnehin 
nicht gegeben, da das Parkhaus in der jetzigen Form weiterhin bestehen bleibt

• baumgebundene Quartiere für Fledermäuse sind aufgrund des durchweg geringen 
Alters der Bäume nicht vorhanden

• ebenso finden sich am Parkhaus keine Strukturen, die sich als Tagesquartier eignen 
würden (Ritzen, Spalten, Fassaden oder Verblendungen) 

• für evtl. in den Siedlungs-, resp. den Geltungsbereich vordringende Falterstadien der 
Spanische Flagge ist aufgrund ihrer Mobilität keine signifikante planungsbezogene 
Erhöhung des Mortalitätsriskos gegenüber dem allgemeinen Lebensrisiko in der Kul-
tur- und Siedlungslandschaft zu unterstellen

• weitere planungsrelevante Arten sind aufgrund fehlender essentieller Habitatstruktu-
ren (Laichmöglichkeiten für Amphibien, Besonnungs-/Überwinterungsplätze oder 
grabfähige Eiablagesubstrate für Reptilien) und spezifischer Nahrungs- bzw. Wirts-
pflanzen (Schmetterlinge) nicht zu erwarten

Artenschutzrechtlich begründete Maßnahmen:

• auch wenn ein Vorkommen von Gehölzbrütern auf der Planungsfläche unwahrschein-
lich ist, sind die Rodungsfristen n. § 39, Abs. 5 BNatSchG einzuhalten

Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes: 

• Lebensraumtypen n. Anh. 1 der FFH-Richtlinie sind nicht betroffen

• da den Flächen innerhalb des Geltungsbereiches keine essentielle Bedeutung als Le-
bensraum i.S.d. § 19, Abs. 3 Nr. 1, BNatSchG zugewiesen werden kann, entsprechen-
de Arten hier nicht vorkommen oder im Falle der hier potenziell vorkommenden Ar-
ten(gruppen) eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes nicht prognostiziert 
werden kann, sind Schäden n. § 19 BNatSchG i.V. mit dem Umweltschadensgesetz 
nicht zu erwarten 

• bei Einhaltung der gesetzlichen Rodungsfrist n. § 39, Abs. 5 BNatSchG ist daher eine 
Freistellung von der Umwelthaftung im Zuge des Bauleitplanverfahrens möglich
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: Der Flächennutzungsplan der Stadt Idar-Oberstein stellt das Plangebiet als 
gemischte Baufläche dar. Der Bebauungsplan ist somit aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt. 

Bebauungsplan Nr. I-1 „Sanierungsgebiet 
XI“ (1984)

Relevante Festsetzungen:

• Gemeinbedarfsfläche, Kerngebiet, Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

• GRZ: 1,0

• Vollgeschosse: II - IV

• geschlossene Bauweise

Sonstiges

Kulturdenkmal Die herrschaftliche Villa der Jahre 1870/71 (Kulturdenkmal Hauptstraße 108) wird als 
Bestandteil der Denkmalliste geführt und genießt daher Erhaltungsschutz gem. § 2 Abs. 
1 Satz 1 DSchG sowie Umgebungsschutz gem. § 4 Abs. 1 Satz 4 DSchG. Der Umgebungs-
schutz bezieht sich u.a. auf angrenzende Bebauung, städtebauliche Zusammenhänge 
und Sichtachsen. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Umgebungsschutzes wirkt 
das Kulturdenkmal folglich in das Planareal hinein.
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Art der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 6 - 7 
Abs. 3 BauNVO

Mischgebiet (MI)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 6 
BauNVO

Mit der Festsetzung eines Mischgebietes 
wird die Stadt ihrem Planungsziel gerecht, 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
zur Nachverdichtung des Bereiches „Bis-
marckstraße“ durch die Zulässigkeit einer 

Mischnutzung aus Wohnnut zung, Büronut-
zung, Geschäftsnutzung und nicht-stören-
den Gewerbebetrieben zu schaffen. Die 
Festsetzung als Mischgebiet ist somit eine 
zentrale Voraussetzung zur Entwicklung 
dieser Fläche. Die Entwicklung mit einer Mi-
schung aus Wohnnutzung und Nicht-Wohn-
nutzung lässt überdies eine flexible Ent-
wicklung zu. Darüber hinaus soll das Park-
haus als besondere Form der Nutzung er-
halten bleiben.

Die direkte Umgebung ist überwiegend von 
Mischnutzung sowie kerngebietstypischen 
Nutzungen geprägt. 

Allerdings sind nicht alle Nutzungen des 
Kataloges des Mischgebietes an diesem 
Standort realisierungsfähig, so sind Garten-
baubetriebe, Tankstellen und Vergnügungs-
stätten im Sinne des § 6 Abs. 2 BauNVO 
nicht gewünscht. 

Insbesondere Gartenbaubetriebe und Tank-
stellen haben üblicherweise ein erhöhtes 
Verkehrsaufkommen und sind auf eine gute 
Erreichbarkeit angewiesen. Auch dem übli-
cherweise erhöhten Flächenbedarf und den 
baulichen Anforderungen dieser Nutzungen 
kann an diesem Standort nicht Rechnung 
getragen werden. Gartenbaubetriebe und 

Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplans, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

Abwasserbeseitigung (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 57-63 Landeswassergesetz)

• Das Plangebiet ist im Mischsystem zu entwässern. 

Örtliche Bauvorschriften (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)

• Dacheindeckung: Die Installation von Anlagen zur Nutzung solarer Energie auf den Dachfl ächen ist zulässig. 

• Werbeanlagen: Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig, Fremdwerbung ist unzulässig. 
Ausgenommen hiervon sind gemeinsame Hinweisschilder oder -tafeln mehrerer Betriebe (Sammel-Hinweis-
schilder). Innerhalb des Plangebietes ist nur ein solches Hinweisschild zulässig. Unzulässig sind Wechsel-
bild-Werbeanlagen, Werbefahnen, blinkende Leuchtreklamen sowie zeitweise und sich ständig bewegende 
Werbeanlagen.

• Stützmauern: Die Anlage von Stützmauern ist bis zu einer Höhe von max. 3 m zulässig.

• Mülltonnen: Mülltonnen sind in den zur öffentlichen Straßenverkehrsfl äche orientierten Bereichen entweder 
in Schränken einzubauen oder sichtgeschützt aufzustellen.

• Einfriedungen: Innerhalb des Plangebietes sind Einfriedungen (Zäune, Hecken, etc.) bis zu einer Gesamthöhe 
von 2 m zulässig. Zufahrtsbereiche sind freizuhalten.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LWG UND LBAUO)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
8. August 2020 (BGBl. I S. 1728).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanzV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 
(BGBl. I S. 1057).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Ju-
li 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. 
I S. 306).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1295). 

• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 2 
Absatz 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 2873).

• Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) in 
der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03. 
Februar 2021 (GVBl. S. 66).

• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 
1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 und 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 
(GVBl. S. 728).

• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von 
Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (Landesna-
turschutzgesetz - LNatSchG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 
283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2005 
(GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. März 
1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch § 32 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 
719).

• Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Lan-
deswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 127), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

VERFAHRENSVERMERKE

• Der Stadtrat der Stadt Idar-Oberstein hat am 
__.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. I-44 „Bör-
senparkplatz“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustel-
len, wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntge-
macht (§ 2 Abs.1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen

• Der Bebauungsplan wird gem. §  13a BauGB 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt. Gem. §  13a 
Abs. 3 und 4 BauGB wird eine Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB nicht durchgeführt.

• Der Stadtrat der Stadt Idar-Oberstein hat in sei-
ner Sitzung am __.__.____ den Entwurf gebilligt 
und die öffentliche Auslegung des Bebauungs-
planes Nr. I-44 „Börsenparkplatz“ beschlossen 
(§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil  B) sowie der Begründung, hat in der Zeit 
vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ 
öffentlich ausgelegen (§  13a BauGB i.V.m. §  3 
Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch per Mail abgegeben wer-
den können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wur-
den mit Schreiben vom __.__.____ von der 
Auslegung benachrichtigt (§  13a BauGB i.V.m. 
§  4 Abs.  2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ih-
nen wurde eine Frist bis zum __.__.____ zur 
Stellung nahme eingeräumt.

• Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 
Anregungen und Stellungnahmen ein. Die Abwä-
gung der vorgebrachten Bedenken und Anregun-
gen erfolgte durch den Stadtrat am __.__.____. 
Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen 
und Stellungnahmen vorgebracht haben, mitge-
teilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

• Der Stadtrat hat am __.__.____ den Bebauungs-
plan Nr. I-44 „Börsenparkplatz“ als Satzung be-
schlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der Bebauungs-
plan besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung.

• Der Bebauungsplan Nr. I-44 „Börsenparkplatz“ 
wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

Idar-Oberstein, den __.__.____

Der Oberbürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschrif-
ten sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechts-
folgen des § 24 Abs. 6 GemO hingewiesen wor-
den.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan Nr. I-44 „Börsenparkplatz“, bestehend aus 
der Plan zeich nung (Teil A) und dem Textteil (Teil 
B) sowie der Begründung, in Kraft (§  10 Abs.  3 
BauGB).

Idar-Oberstein, den __.__.____

Der Oberbürgermeister

Verfahren
• Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. Die Vorschriften des § 

13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 
10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

Artenschutz
• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzumtrieb-

splantagen oder gärtnerisch genutzten Grundfl ächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere 
Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock zu set-
zen.

Immissionsschutz
• Spätestens zum Zeitpunkt des konkreten Baugenehmigungsverfahren ist durch eine nach § 29 b Bundes-Im-

missionsschutzgesetz (BImSchG) bekannt gegebene Messstelle der Nachweis zu führen, dass durch die be-
absichtigte Vorhabenplanung die geplante und angrenzende Wohnbebauung zukünftig nicht unzumutbar 
durch Lärm beeinträchtigt werden.

Hochwasserschutz / Starkregen
• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberfl ächenabfl üsse aufgrund von 

Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfl uss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein 
zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überfl utungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberfl ächenplanung 
vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von möglichen 
Überfl utungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und Grundstücks-
gestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.

Denkmalschutz
• Es gilt allgemein die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspfl icht für archäologische Funde bzw. Befunde 

gem. § 16 - 21 DSchG Rheinland-Pfalz. 
• Die herrschaftliche Villa der Jahre 1870/71 (Kulturdenkmal „Hauptstraße 108“) wird als Bestandteil der Denk-

malliste geführt und genießt daher Erhaltungsschutz gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 DSchG sowie Umgebungsschutz 
gem. § 4 Abs. 1 Satz 4 DSchG. Der Umgebungsschutz bezieht sich u.a. auf angrenzende Bebauung, städte-
bauliche Zusammenhänge und Sichtachsen. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Umgebungsschutzes 
wirkt das Kulturdenkmal folglich in das Planareal hinein.

Sanierungsgebiet
• Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes I-44 „Börsenparkplatz“ liegt innerhalb des Sanierungsgebietes XI.
Abfallentsorgung
• Fahrwege für die Sammlung von Abfällen dürfen gemäß DGUV Regel 114-601, DGUV Vorschrift 43 und 44, 

DGUV Vorschrift 70 und 71, DGUV Information 214-033 und der StVO grundsätzlich nur auf Fahrwegen oder 
in Bereichen betrieben werden, die ein sicheres Fahren ermöglichen. 

Telekom GmbH
• Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikationsli-

nien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zu-
gang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Ab-
zweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit freigehalten werden, dass sie gefahrlos 
geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. Bei Konkretisierung der Planungen ist 
eine Planauskunft und Einweisung von unserer zentralen Stelle einzufordern. Die Kabelschutzanweisung der 
Telekom ist zu beachten. Sollte an dem betreffenden Standort ein Anschluss an das Telekommunikationsnetz 
der Telekom benötigt werden, bittet die Telekom zur Koordinierung mit der Verlegung anderer Leitungen sich 
rechtzeitig in Verbindung zu setzen.

Westnetz GmbH
• Um eine gesicherte Stromversorgung zu gewährleisten, ist es je nach Leistungsbedarf die Errichtung einer 

neuen Transformatorenstation notwendig.
Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach
• Die verkehrstechnische Ausgestaltung des Einmündungsbereiches im Zuge der Bundesstraße B 422 sowie der 

Zufahrt hat gemäß der dem Grunde nach einvernehmlich abgestimmten Genehmigungsplanung des Inge-
nieurbüros GÜNTER RETZLER mit Stand vom 11.02.2021 zu erfolgen.

• An der neuen Einmündung ist unmittelbar eine Bushaltestelle (Busbucht) geplant. 
• Der Busstandort der Standard-Linienbusse sowie auch der Gelenkbusse ist in der Planung so gewählt, dass 

die Busse im Bereich des Sichtdreieckes (in Richtung Oberstein) zum Liegen kommen. Das vorliegende Kon-
zept sieht vor, dass die in die Bundesstraße B 422 einbiegenden Fahrzeuge 1,45 m weiter in Richtung der 
Bundesstraße einfahren müssen, um ausreichend Sicht zu erlangen. Die Anfahrsichtweite von 3 m kann im 
vorliegenden Fall nicht eingehalten werden und die Vorfahrt gewährenden Fahrzeuge kommen dann in der 
Busbucht zum Stehen.

• Da aufgrund der örtlichen Gegebenheiten eine andere Lösungsmöglichkeit nur mit erheblichem Aufwand zu 
realisieren bzw. an fehlenden Grunderwerbsmöglichkeiten scheitern würde, kann sich auf die vor beschriebe-
ne Lösung geeinigt werden, unter der Voraussetzung, dass - im Falle einer Auffälligkeit im Hinblick auf die 
Verkehrssicherheit und gegebenenfalls im Unfallgeschehen - die Zufahrt durch eine Lichtsignalanlage nachzu-
rüsten ist. Diese ist durch eine Anforderungsschleife in der Busbucht für eine Bedarfsanforderung auszustat-
ten.

• Sämtliche Kosten für den Bau und den Betrieb der Signalanlage sind dann durch den Verfahrensträger zu 
tragen. Planung, Signalsteuerung und Bauausführung sind sodann einvernehmlich mit dem LBM Bad Kreuz-
nach abzustimmen.

• Der LBM empfi ehlt, für diese Situation vorsorglich Leerrohre in der Zufahrt des Marktgeländes vorzusehen.
• Im Zuge der Entwässerungsplanung ist im Übergang zwischen Parkplatz und Gehweg eine trennende Kasten- 

bzw. Muldenrinne einzusetzen. 
• Es wird darum gebeten bei der Anbindung des Plangebietes an die Hauptstraße (B 422) zu beachten, dass 

gemäß Teil B, Ziffer 11.8.2, der Richtlinien für die Benutzung von Bundesfernstraßen in der Baulast des Bun-
des (Nutzungsrichtlinien) für Zufahrten oder Zugänge innerhalb des Erschließungsbereiches einer Orts-durch-
fahrt, die gleichzeitig mit baulichen Anlagen errichtet oder ergänzt werden, die Belange der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs zu berücksichtigen sind. 

• Darüber hinaus sind gemäß Ziffer 11.8.4 der vor genannten Richtlinien Zufahrten und Zugänge so zu unter-
halten, dass sie den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung sowie den anerkannten Regeln der Technik 
genügen. Sofern hierdurch Straßenbauanlagen baulich verändert oder auf Straßeneigentum bauliche Maß-
nahmen getroffen werden sollen, ist die Zustimmung der Straßenbaubehörde des LBM Bad Kreuznach einzu-
holen (Ziffer 11.8.2 der Richtlinien). Bepfl anzungen und Bebauungen dürfen keine Sichtbehinderung und 
damit einhergehend keine Verkehrsgefährdung darstellen; die Sichtdreiecke im Einmündungsbereich sind auf 
Dauer von Bewuchs und einer Bebauung freizuhalten. 

• Für die Entwässerung des im Plangebiet anfallenden unverschmutzten, nicht zu versickernden Oberfl ächen-
wassers und für eventuelle Notüberläufe sind unbedingt Lösungen ohne Inanspruchnahme bzw. Mitbenut-
zung der Straßenentwässerungseinrichtungen des LBM Bad Kreuznach zu suchen. Des Weiteren dürfen diese 
Anlagen gegenüber ihrer heutigen Lage, Ausgestaltung und Nutzung nicht ohne eine entsprechende Erlaubnis 
des LBM Bad Kreuznach verändert werden. Die vorhandenen Abwasserleitungseinrichtungen sowie der Was-
serabfl uss der Straße und straßeneigenen Grundstücksteile dürfen durch die vorgesehenen baulichen Anlagen 
nicht beeinträchtigt werden. Die zum Schutz von Leitungen bestehenden technischen Bestimmungen sind zu 
beachten. 

• Beginn und Ende der Baumaßnahmen sind der örtlich zuständigen Masterstraßenmeisterei Kirn anzuzeigen. 
Die Bauausführung hat dabei in einvernehmlicher Abstimmung mit dieser zu erfolgen. 

• Während der Bauarbeiten innerhalb des Plangebietes darf der öffentliche Verkehrsraum der angrenzenden B 
422 und K 36 weder eingeschränkt noch verschmutzt werden und der Straßenverkehr darf weder behindert 
noch gefährdet werden, insbesondere nicht durch das Abstellen von Geräten und durch das Lagern von Bau-
materialien auf Straßeneigentum. 

• Verschmutzungen der Fahrbahn sind umgehend zu beseitigen. 
• Alle im Zusammenhang mit den Maßnahmen entstehende Schäden an Straßeneigentum und sich ergebende 

Mehraufwendungen sind der Straßenbauverwaltung vom Vorhabenträger zu ersetzen. 
• Es wird darauf hingewiesen, dass den Straßenbaulastträgern Bund und Kreis keine Nachteile bezüglich der 

Einforderung von Lärmschutzmaßnahmen für die von den klassifi zierten Straßen ausgehenden Verkehrslärm-
emissionen entstehen dürfen.

HINWEISE

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

MI MISCHGEBIET (MI)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 6 BAUNVO)

MK KERNGEBIET (MK)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 7 BAUNVO)

GOKmax.
HÖHE BAULICHER ANLAGEN ALS HÖCHSTMASS; HIER: MAXIMAL ZULÄSSIGE GEBÄUDEOBERKANTE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

IV ZULÄSSIGE ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

BAULINIE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS.2 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

St FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 4 UND 22 BAUGB)

ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

ANSCHLUSS AN DIE ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE; HIER: EIN- UND AUSFAHRTBEREICH
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

lr,gr,fr MIT LEITUNGS-, GEH- UND FAHRRECHTEN ZU BELASTENDE FLÄCHEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 UND 21 BAUGB)

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG

40M STREIFEN GEM. § 31 LWG
(NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME)

Baugebiet
Höhe baulicher 

Anlagen

Grundfl ächenzahl
Zahl der 

Vollgeschosse

Bauweise -

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

Bearbeitet im Auftrag der
Stadt Idar-Oberstein
Georg-Maus-Straße 1
55743 Idar-Oberstein

Stand der Planung: 17.06.2021 
SATZUNG

Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH

Kirchenstraße 12 · 66557 Illingen
Tel: 0 68 25 - 4 04 10 70 
email: info@kernplan.de

Geschäftsführer: 
Dipl.-Ing. Hugo Kern  
Dipl.-Ing. Sarah End

Börsenparkplatz
Bebauungsplan Nr. I-44 in der Stadt Idar-Oberstein, 
Stadtteil Idar

M 1:10.000; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2019)

Maßstab 1:500 im Original
Verkleinerung ohne Maßstab

0 5 25 50

PLANGEBIET

1.  ART DER BAULICHEN NUTZUNG
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB; §§ 1-14 
BAUNVO

1.1 MISCHGEBIET MI

 zulässig sind: 

 zulässig sind:

 

 nicht zulässig sind:

Siehe Plan.
gem. § 6 BauNVO

gem. § 6 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude,
2. Geschäfts- und Bürogebäude,
3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und 

Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes,

4. sonstige Gewerbebetriebe,
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, 

kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke.

gem. § 1 Abs. 10 BauNVO

1. Parkhäuser.

gem. §§ 6 Abs. 2 und Abs. 3 BauNVO i.V.m. §§ 1 Abs. 
5 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

1. Gartenbaubetriebe,
2. Tankstellen,
3. Vergnügungsstätten.

Gem. § 6 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO 
Läden mit Geschäfts- und Verkaufsfl ächen für 
Sexartikel (Sexshops und Videotheken) und sonsti-
ge Gewerbebetriebe, in denen sexuelle Tätigkeiten 
gewerblich ausgeübt oder angeboten werden 
(Bordelle bzw. bordellähnliche Betriebe einschließlich 
Wohnungsprostitution).

1.2 KERNGEBIET MK

 zulässig sind: 

 nicht zulässig sind:

Siehe Plan.
gem. § 7 BauNVO

gem. § 7 Abs. 2 BauNVO i.V.m § 7 Abs. 4 Nr. 1 
BauNVO

1. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
2. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und 

Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes,

3. sonstige nicht wesentlich störende 
Gewerbebetriebe,

4. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke,

5. Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter,

6. Wohnungen oberhalb des Erdgeschosses.

gem. §§ 7 Abs. 2 und Abs. 3 BauNVO i.V.m. §§ 1 Abs. 
5 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

1. Tankstellen,
2. Vergnügungsstätten,
3. Wohnungen im Erdgeschoss.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan. 
Maßgebender oberer Bezugspunkt für die maxima-
le Höhe ist die Oberkante der baulichen Anlagen 
(Gebäudeoberkante, Attika etc.). Der maßgebende 
obere Bezugspunkt kann den Nutzungsschablonen 
bzw. den Planeinträgen entnommen werden. Unterer 
Bezugspunkt für die maximale Höhe baulicher Anlagen 
ist die Oberkante der angrenzenden Verkehrsfläche der 
Hauptstraße bzw. Bismarckstraße, gemessen an der 
straßenseitigen Gebäudemitte.

Die Gebäudeoberkante wird defi niert durch den 
höchstgelegenen Abschluss einer Außenwand oder 
den Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut 
(Wandhöhe) oder den Schnittpunkt zweier geneigter 
Dachfl ächen (Firsthöhe).

Die zulässige Gebäudeoberkante kann durch unterge-
ordnete Bauteile (techn. Aufbauten etc.) auf max. 10 
% der Grundfläche bis zu einer Höhe von max. 1,5 m 
überschritten werden.

Durch Photovoltaikmodule / Solarmodule inkl. der 
zum Betrieb erforderlichen Anlagen und Bauteile kann 
die zulässige Gebäudeoberkante weiter überschritten 
werden.

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan.
Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird gemäß §  9 Abs.  1 
Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 4 BauNVO auf 0,8 
im Mischgebiet 1 sowie auf 1,0 im Mischgebiet 1 (MI 
1) und Kerngebiet (MK) festgesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfl äche sind die 
Grundfl ächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfl äche, 

durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut 
wird,

mitzurechnen.

2.3 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Zahl der Vollgeschosse wird analog § 16 Abs. 2 
BauNVO und § 20 BauNVO als Höchstmaß festgesetzt. 
Kellergeschosse sind auf die Zahl der Vollgeschosse 
nicht anzurechnen (§ 21 a Abs. 1 BauNVO).

3. BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan.
Als Bauweise wird gem. § 22 Abs. 4 BauNVO eine ab-
weichende Bauweise (a) festgesetzt. Demnach sind 
Gebäudelängen von mehr als 50 m zulässig. Die seit-
lichen Grenzabstände können unterschritten werden. 

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (§ 9 BAUGB I.V.M. BAUNVO)

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baulinien und Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 
Abs. 2 BauNVO muss auf der Baulinie gebaut wer-
den. Im Bereich der Baugrenzen ist ein Vortreten von 
Treppenhäuser, Balkone und Loggien bis zu einer Tiefe 
von 3,0 m zulässig. 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl ächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§  14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck 
der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke 
oder des Baugebietes selbst dienen und die seiner 
Eigenart nicht widersprechen. Die Ausnahmen des 
§ 14 Abs. 2 BauNVO gelten entsprechend. (s. ergän-
zend Festsetzung der Flächen für Stellplätze und 
Nebenanlagen)

Das Gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsfl ächen zulässig sind oder 
zugelassen werden können.

5.  FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND 
NEBENANLAGEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB

Siehe Plan. 
Oberirdische Stellplätze sind sowohl innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche als auch in den ent-
sprechend festgesetzten Flächen für Stellplätze und 
Nebenanlagen zulässig.

Nebenanlagen sind unter Einhaltung der Bestimmungen 
der Landesbauordnung auch außerhalb der über-
baubaren Grundstücksfläche und außerhalb der fest-
gesetzten Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen 
zulässig.

6. ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan. 
Innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsfl äche und 
außerhalb des festgesetzten Ein- und Ausfahrtsbereiches 
wird die bestehende Bushaltestelle verlegt.

 ANSCHLUSS AN VERKEHRSFLÄCHE; HIER: 
EIN- UND AUSFAHRTBEREICH

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan. 
Ein- und Ausfahrten entlang der Hauptstraße sind 
ausschließlich in dem dafür vorgesehenen Bereich 
zulässig. 

7. MIT LEITUNGS-, GEH- UND FAHRRECHTEN 
ZU BELASTENDE FLÄCHEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 21 BAUGB

Siehe Plan.
Die in der Planzeichnung entsprechend gekennzeich-
neten Bereiche (lr, gf, fr) sind mit Geh- und Fahrrechten 
zugunsten der Anlieger sowie mit Leitungs-, Geh- und 
Fahrrechten zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger 
zu belasten.

8.  ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB

Flachdächer im Kerngebiet sind mit einer Substratschicht 
von mind. 15 cm Stärke extensiv zu begrünen. Eine 
Nutzung als Dachgärten sind zulässig. Dabei ist ein 
Begrünungssystem zu wählen, welches das dauerhafte 
und vitale Wachstum von Gräsern, Polsterstauden und 
zwergigen Gehölzen auch während länger anhalten-
der Hitze- und Trockenheitsperioden gewährleistet. 
Ausgenommen sind hiervon Flächen für technische 
Dachaufbauten oder Anlagen zur Nutzung regenerati-
ver Energien und deren Wartung inkl. Zuwegung. 

Je 8 oberirdische Stellplätze außerhalb des Parkhau-
ses ist mindestens ein standortgerechter Laubbaum-
hochstamm (Pfl anzqualität: 3xv., Stu 16/18) anzu-
pfl anzen und dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind 
durch gleichartige Bäume zu ersetzen.

Für die Hochstämme sind folgende Arten zu verwen-
den:

• Hainbuche (Carpinus betulus),
• Stiel-/Trauben-Eiche (Quercus robur/petraea),
• Buche (Fagus sylvatica)
• Vogelkirsche (Prunus avium),
• Vogelbeere (Sorbus aucuparia),
• Winter/Sommerlinde (Tilia cordata/platyphyllos) 

Traubenkirsche (Prunus padus),
• Walnuss (Juglans regia),
• Ahorn (Acer pseudoplatanus/platanoides/campes-

tre)

Die nicht überbauten Grundstücksfl ächen innerhalb 
des Mischgebietes 2 (MI 2) sind als intensiv begrün-
te Gartenfl ächen anzulegen, sofern sie nicht für 
Zufahrten, Stellplätze oder weitere Nebenanlagen 
benötigt werden. Für die Anpfl anzung von Gehölzen 
sind ausschließlich einheimische und regionaltypische 
Arten zu verwenden. Die Anlage von Schottergärten 
ist unzulässig.

9. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.

Landeswassergesetz
§ 31 Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern
(1) Errichtung, Betrieb und wesentliche Veränderung von Anlagen im Sinne des § 36 WHG,
1. die weniger als 40 m von der Uferlinie eines Gewässers erster oder zweiter Ordnung oder weniger als 10 m 
von der Uferlinie eines Gewässers dritter Ordnung entfernt sind, oder
2. von denen Einwirkungen auf das Gewässer und seine Benutzung sowie Veränderungen der Bodenoberfläche 
ausgehen können,
bedürfen der Genehmigung. Die Genehmigung kann befristet werden. Die Genehmigungspflicht gilt nicht für 
Anlagen, die der erlaubnispflichtigen Benutzung, der Unterhaltung oder dem Ausbau des Gewässers dienen 
oder einer anderen behördlichen Zulassung aufgrund des Wasserhaushaltsgesetzes oder dieses Gesetzes be-
dürfen.
(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Voraussetzungen nach § 36 Satz 1 WHG nicht erfüllt 
sind oder erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belästigungen für andere Grundstücke und Anlagen zu erwarten 
sind, die durch Bedingungen oder Auflagen weder verhütet noch ausgeglichen werden können. Lässt sich zur 
Zeit der Entscheidung nicht mit genügender Sicherheit feststellen, ob und inwieweit nachteilige Wirkungen ein-
treten werden, so können der Widerruf und nachträgliche Auflagen ohne Entschädigung vorbehalten werden.
(3) Nach Ablauf einer nach Absatz 1 festgesetzten Frist und im Falle des Widerrufs ohne Entschädigung nach 
Absatz 2 kann die Wasserbehörde dem Eigentümer oder Inhaber der Anlagen aufgeben, auf seine Kosten den 
früheren Zustand ganz oder teilweise wiederherzustellen oder andere zur Abwendung nachteiliger Folgen ge-
eignete Vorkehrungen zu treffen. Die Änderung oder Beseitigung von Anlagen, die ohne Vorbehalt nach Absatz 
2 genehmigt sind, kann vor Ablauf der festgesetzten Frist nur aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit, insbe-
sondere aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und gegen Entschädigung angeordnet werden.
(4) Zuständig ist die untere Wasserbehörde. Bei Gebäuden, die einer baurechtlichen Genehmigung bedürfen, 
entscheidet die für die Erteilung der Baugenehmigung zuständige Behörde und bei Anlagen, die der Bergauf-
sicht unterliegen, die Bergbehörde auch über die Erteilung der Genehmigung nach Absatz 1; die Erteilung der 
Genehmigung erfolgt jeweils im Einvernehmen mit der zuständigen Wasserbehörde.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME (§ 9 ABS. 6 BAUGB)TEIL A: PLANZEICHNUNG

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT.
Stand Katastergrundlage: 05.11.2019Grundlage: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2019)
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Tankstellen sind darüber hinaus gestalte-
risch nur schwer zu integrieren. Auch aus 
Gründen der Erschließungssituation sind 
diese Nutzungen hier nicht gewünscht. Die 
Zulässigkeit von Vergnügungsstätten steht 
den städtebaulichen Zielen der Stadt ent-
gegen.

An anderer Stelle im Stadtgebiet sind aus-
reichend Flächen bzw. geeignetere Standor-
te für die ausgeschlossenen Nutzungen vor-
handen. Zudem bietet die Umnutzung des 
Plangebietes nicht ausreichende Kapazitä-
ten für die Ansiedlung der ausgeschlosse-
nen Nutzungen.

Kerngebiet (MK)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 7 
BauNVO

Der Großteil des Plangebietes wird auf-
grund seiner zentralen Lage in der Innen-
stadt von Idar und entsprechend der Eigen-
art der näheren Umgebung als Kerngebiet 
festgesetzt. Kerngebiete ermöglichen in 
städtischen Lagen eine höhere bauliche 
Dichte und Nutzungsmischung. Mit der 
Festsetzung eines Kerngebietes wird die 
Stadt ihrem primären Planungsziel gerecht, 
entlang der Hauptstraße die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen zur Realisie-
rung eines kombinierten Gebäudekomple-
xes mit Einzelhandel- und Wohnnutzung zu 
schaffen.

Kerngebiete dienen vorwiegend der Unter-
bringung von Handelsbetrieben sowie der 
zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der 
Verwaltung und der Kultur.

Allerdings sind nicht alle Nutzungen des 
Kataloges des Kerngebietes an diesem 
Standort realisierungsfähig, so sind Garten-
baubetriebe, Tankstellen und Vergnügungs-
stätten im Sinne des § 7 Abs. 2 und 3 
BauNVO nicht gewünscht. 

Insbesondere Gartenbaubetriebe und Tank-
stellen haben üblicherweise ein erhöhtes 
Verkehrsaufkommen und sind auf eine gute 
Erreichbarkeit angewiesen. Auch dem übli-
cherweise erhöhten Flächenbedarf und den 
baulichen Anforderungen dieser Nutzungen 
kann an diesem Standort nicht Rechnung 
getragen werden. Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen sind darüber hinaus gestalte-
risch nur schwer zu integrieren. Auch aus 
Gründen der Erschließungssituation sind 
diese Nutzungen hier nicht gewünscht. Die 
Zulässigkeit von Vergnügungsstätten steht 
den städtebaulichen Zielen der Stadt ent-
gegen.

An anderer Stelle im Stadtgebiet sind aus-
reichend Flächen bzw. geeignetere Standor-
te für die ausgeschlossenen Nutzungen vor-
handen. Zudem bietet die Umnutzung des 
Plangebietes nicht ausreichende Kapazitä-
ten für die Ansiedlung der ausgeschlosse-
nen Nutzungen. Darüber hinaus wird eine 
Wohnnutzung des Erdgeschosses ausge-
schlossen, da diese zum eine dem städte-
baulichem Ziel zu Ansiedlung eines Lebens-
mittelmarktes innerhalb des Kerngebietes 
widerspricht und zum anderen aufgrund 
immissionsschutzrechtlicher Aspekte (Ver-
kehrslärm der Hauptstraße) problematisch 
erscheint.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 
BauNVO

Neben der Festsetzung der Zahl der Vollge-
schosse wird die Höhenentwicklung im 
Mischgebiet über die Höhe baulicher Anla-
gen geregelt und so auf eine Maximale be-
grenzt. 

Die festgesetzte Höhen orientieren sich zum 
einen an den umliegenden Gebäuden, d.h. 
an der Bebauung der Bismarckstraße im 
Norden und zum anderen an der städtebau-
lichen Konzeption der geplanten Bebauung 
entlang der Hauptstraße. 

Mit der Definition der Höhe der baulichen 
Anlagen wird das Ziel verfolgt, die Errich-
tung überdimensionierter Baukörper im Ver-
gleich zur umliegenden Bebauung zu ver-
hindern und eine angemessene Integration 
ohne Beeinträchtigung des Stadt- und 
Landschaftsbildes zu erreichen. 

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind gemäß § 18 BauNVO eindeu-
tige Bezugshöhen erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die Bezugshöhen sind den Festset-
zungen zu entnehmen.

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl nach §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-

chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). 

Die Festsetzung einer GRZ von 0,8 im Be-
reich des Mischgebietes 2 (MI 2) entspricht 
gemäß § 17 BauNVO der Bemessungsober-
grenze für die bauliche Nutzung in Misch-
gebieten und wird in Anlehnung an die an-
grenzende Bebauung entlang der Bismarck-
straße festgesetzt.

Die Festsetzung einer GRZ von 1,0 im Be-
reich des Mischgebietes 1 (MI 1) über-
schreitet gemäß § 17 BauNVO die Bemes-
sungsobergrenze für die bauliche Nutzung 
in Mischgebieten. Mit der Überschreitung 
der Grundflächenzahl wird der besonderen 
städtebaulichen Situation und damit auch 
dem Erfordernis der Innenentwicklung 
Rechnung getragen. Die Überschreitung der 
GRZ im Bereich des Mischgebietes 1 (MI 1) 
resultiert aus dem baulichen Bestand (Park-
haus). Der Verzicht auf die Überschreitung 
der Obergrenze würde zu einer wesentli-
chen Erschwerung der zweckentsprechen-
den Nutzung der Grundstücke führen (§ 19 
Abs. 4 Satz 4 BauNVO), die vorgesehene 
Konzeption wäre nicht realisierungsfähig. 

Nachteilige Auswirkungen, resultierend aus 
der Überschreitung der Obergrenze der 
GRZ, sind nicht zu erwarten.

Die Festsetzung einer GRZ von 1,0 im Be-
reich des Kerngebietes entspricht gemäß § 
17 BauNVO der Bemessungsobergrenze für 
die bauliche Nutzung in Kerngebieten und 
wird in Anlehnung an die angrenzende Be-
bauung der Hauptstraße festgesetzt.

Zahl der Vollgeschosse

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung ist eine dreidimen-
sionale Maßfestsetzung notwendig. Gemäß 
§ 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Vollgeschos-
se die Geschosse, die nach landesrechtli-
chen Vorschriften Vollgeschosse sind oder 
auf ihre Zahl angerechnet werden.

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich an 
der städtebaulichen Konzeption und am Be-
stand - sie entspricht weitgehend der Ge-
schosszahl in den angrenzenden Misch- 
bzw. Kerngebieten.

Die Festsetzung der Vollgeschosse ermög-
licht insgesamt die Wahrung des städtebau-
lichen Charakters der Umgebung, die Ent-
wicklung ortstypischer Bauformen und die 
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Anpassung der geplanten Gebäude an den 
angrenzenden Bestand.

Zusammen mit der Festsetzung der Höhe 
baulicher Anlagen kann vermieden werden, 
dass es durch eine Ausnutzung der 
Geschossigkeit (Staffelgeschoss) zu einer 
unerwünschten Höhenentwicklung kommt. 
Einer Beeinträchtigung des Stadtbildes wird 
damit entgegengewirkt. 

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Nachbargrenzen 
angeordnet werden. 

Die Festsetzung einer abweichenden Bau-
weise mit zulässiger Gebäudelänge über 50 
m eröffnet ein hohes Maß an Flexibilität bei 
der Bemessung der Baukörper und ermög-
licht eine zweckmäßige Nutzung des Bau-
gebietes. 

Gemäß der städtebaulichen Konzeption ist 
eine abweichende Bauweise in diesem Be-
reich erforderlich, um eine Gebäudelänge 
von über 50 m zu ermöglichen, da hier Ge-
bäudekörper miteinander verbunden wer-
den.

Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind 
im Bebauungsplangebiet durch die Festset-
zung von Baulinien und Baugrenzen be-
stimmt. Gem. § 23 Abs. 2 BauNVO muss auf 
der Baulinie gebaut werden. Die Baugrenze 
gem. § 23 Abs. 3 BauNVO umschreibt die 
überbaubare Fläche, wobei die Baugrenze 
durch die Gebäude nicht bzw. allenfalls in 
geringfügigem Maß überschritten werden 
darf.

Die Festsetzungen der Baugrenzen orientie-
ren sich an der städtebaulichen Konzeption.

Die Abmessungen der durch die Baugrenzen 
beschriebenen Baufenster wurden so ge-
wählt, dass den Bauherren für die spätere 
Realisierung ausreichend Spielraum ver-
bleibt, gleichzeitig aber eine umweltgerech-
te, sparsame und wirtschaftliche Grund-

stücksausnutzung erreicht wird. Im Bereich 
der Baugrenzen ist ein Vortreten von Trep-
penhäuser, Balkone und Loggien bis zu 
einer Tiefe von 3,0 m zulässig.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen zulässig, sofern 
sie dem Nutzungszweck der in dem Bauge-
biet gelegenen Grundstücken oder des Bau-
gebiets selbst dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Damit ist eine zweck-
mäßige Bebauung der Grundstücke mit den 
erforderlichen Nebenanlagen und Einrich-
tungen sichergestellt, ohne gesondert 
Baufenster ausweisen zu müssen.

Flächen für Stellplätze und 
Nebenanlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die Festsetzung für Stellplätze dient der 
Ordnung des ruhenden Verkehrs durch ein 
ausreichendes Stellplatzangebot auf den je-
weiligen Grundstücken. Zudem werden Be-
einträchtigungen der bereits bestehenden 
Bebauung in der Nachbarschaft des Plange-
biets vermieden (Parksuchverkehr etc.). 

Mit der getroffenen Festsetzung ist gewähr-
leistet, dass der erforderliche Stellplatznach-
weis ausschließlich auf den Grundstücken 
erfolgt. Darüber hinaus trägt die Festset-
zung dazu bei, dass ruhender Verkehr auf 
den neu zu errichtenden Verkehrsflächen 
weitgehend vermieden wird.

Öffentliche Straßenverkehrs-
fläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die innerhalb des Plangebiets liegende 
Hauptstraße wird als öffentliche Straßen-
verkehrsfläche festgesetzt und damit im Be-
stand gesichert. Mit der Festsetzung wird 
eine Verlegung der Bushaltestelle entlang 
der Hauptstraße ermöglicht.

Anschluss an Verkehrsflächen; 
hier: Ein- und Ausfahrtbereiche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Mit der Festsetzung der Ein- und Ausfahrt-
bereiche wird sichergestellt, dass die Ein-/
und Ausfahrten langfristig an den verkehrs-
technisch günstigsten Positionen gesichert 
werden und nicht ohne Weiteres eine Zu-

fahrt an anderer Stelle hergestellt werden 
kann.

Hierüber wird insbesondere gewährleistet, 
dass der Verkehrsfluss der Hauptstraße 
nicht negativ beeinträchtigt wird.

Mit Leitungs-, Geh- und Fahr-
rechten zu belastende Flächen

Gem. § 9 Abs.1 Nr. 21 BauGB

Durch die Festsetzung von unterschiedli-
chen Leitungs-, Geh- und Fahrrechten zu-
gunsten der Allgemeinheit sowie der Ver- 
und Entsorgungsträger wird langfristig die 
Erschließung es gesamten Plangebietes so-
wie der im rückwärtigen und angrenzenden 
Bereich befindlichen Gebäude sicherge-
stellt.

Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Aufgrund der zentralen innerstädtischen La-
ge des Plangebietes in direkter Nachbar-
schaft zu bereits bestehender Bebauung ist 
die Ausgestaltung der Freiräume von beson-
derer Bedeutung. Um langfristig eine hohe 
städtebauliche Qualität der Freiräume durch 
Eingrünung und inneren Durchgrünung des 
Plangebietes zu sichern, werden Festset-
zungen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
getroffen. Hierzu gehören die Entwicklung 
einheimischer und standortgerechter Be-
pflanzungen und die Eingrünung der Stell-
platzflächen. Aus Gründen des Klimaschut-
zes wird festgesetzt, dass Dachflächen der 
Gebäudeneubauten mit Flachdächern und 
flachgeneigten Dächern zu begrünen sind. 

Mit den getroffenen grünordnerischen Fest-
setzungen wird die Entwicklung ökologisch 
hochwertiger Pflanzungen mit Mehrwert für 
das Landschafts- und Stadtbild verbessert 
(regionaltypische und einheimische Arten) 
und der Eingriff in die Natur und Landschaft 
reduziert. 
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Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. §  9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO und LWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V.m § 9 Abs. 4 BauGB i.V. 
mit §§ 57-63 Landeswassergesetz)

Die festgesetzte Abwasserbeseitigung dient 
der ordnungsgemäßen Entwässerung aller 
Flächen innerhalb des Plangebiets.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m § 88 Abs. 4 LBO)

Für Bebauungspläne können gemäß § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 4 der 
Rheinland-Pfälzischen Landesbauordnung 
(LBO) gestalterische Festsetzungen getrof-
fen werden.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Diese Festsetzungen ver-
meiden gestalterische Negativwirkungen 
auf das Stadt- und Landschaftsbild. Das 
Vorhaben fügt sich mit den getroffenen 
Festsetzungen harmonisch in die Umge-
bung ein.

• Werbeanlagen werden nicht generell 
ausgeschlossen. Das Aufstellen von 
Werbeanlagen wird lediglich nach Art, 
Höhe der Werbeanlage, Standort und 
Ausgestaltung beschränkt. Dies vermei-
det eine dominierende Wirkung von 
Werbeanlagen und gestattet eine ange-
messene Ausstattung des Plangebietes. 
Auf weitere Einschränkungen wird ver-
zichtet, um auch den zulässigen Nut-
zungen zweckentsprechende Werbung 
zuzulassen. 

• Dächer: Die Errichtung von Anlagen zur 
Nutzung der Sonnenenergie (Photo- 
voltaik, Solare Wärmenutzung) ist zu-
lässig. 

• Einhausung von Mülltonnen: Müllton-
nen werden in den zur öffentlichen 
Straßenverkehrsfläche orientierten Be-
reichen entweder in Schränken einge-
baut oder sichtgeschützt aufgestellt. 
Dadurch soll vermieden werden, dass es 
zu nachteiligen Auswirkungen auf das 
Stadtbild kommt.

• Böschungen, Abgrabungen, Aufschüt-
tungen und Stützwände: Zur Realisie-
rung des Planvorhabens sind Gelände-
modellierungen in Form von Böschun-

gen, Abgrabungen, Aufschüttungen und 
Stützwänden zulässig. Hierdurch wird 
gewährleistet, dass die bestehende To-
pographie insbesondere zur Bismarck-
straße hin keine negativen Auswirkun-
gen auf das Planvorhaben haben wird 
und eine Absicherung des natürlichen 
Geländes in der ausreichenden 
Dimensionierung erfolgen kann.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplans die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Ausgleich der betroffenen Belange

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Lebensbedingungen vor-
findet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Plangebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 

Plangebiet vermieden werden. Dies kann 
erreicht werden, indem unvereinbare Nut-
zungen voneinander getrennt werden.

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich das Plangebiet hinsichtlich der Art und 
des Maßes der baulichen Nutzung, der Bau-
weise und der überbaubaren Grundstücks-
flächen in die Umgebung und in die Nach-
barschaft einfügt. Hierdurch wird Konflikt-
freiheit gewährleistet. Zusätzlich schließen 
die im Bebauungsplan getroffenen Festset-
zungen innerhalb des Plangebietes jede 
Form der Nutzung aus, die innergebietlich 
oder im Umfeld (Kerngebiet bzw. Mischge-
biet) zu Störungen und damit zu Beein-
trächtigungen führen können (keine 
Wohnnutzung innerhalb des Kerngebietes 
im Erdgeschoss). Die rechtskräftigen Bebau-
ungspläne in direkter Nachbarschaft haben 
inhaltlich große Überschneidungen mit den 
Festsetzungen dieses Bebauungsplans. 

Ein wichtiges Kriterium gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse ist die Berücksichti-
gung ausreichender Abstände gem. Landes-
bauordnung. Die erforderlichen Abstands-
flächen werden alle eingehalten, sodass 
ausreichend Belichtung und Belüftung ge-
währleistet werden kann.

Der Bebauungsplan kommt somit der For-
derung, dass die Bevölkerung bei der Wah-
rung der Grundbedürfnisse gesunde und si-
chere Wohn- und Arbeitsbedingungen vor-
findet, in vollem Umfang nach.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll 
die Wohnfunktion in der Stadt Idar-Ober-
stein gestärkt werden. Mit zu den wichtigs-
ten städtebaulichen Aufgaben von Kommu-
nen gehört die Schaffung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen zur Versor-
gung der Bevölkerung mit Wohnbaugrund-
stücken bzw. einem entsprechenden Ange-
bot von Wohnungen auf dem Immobilien-
markt.

Der vorliegende Bebauungsplan kommt 
dieser Forderung nach. Eine untergenutzte 
innerstädtische Potenzialfläche wird für die 
bauliche Entwicklung auch zu Wohnzwe-
cken bereitgestellt. Durch die Errichtung 
eines kombinierten Gebäudekomplexes 

entlang der Hauptstraße und einer gemischt 
genutzten Bebauung entlang der Bismarck-
straße werden in zentraler Lage nachfrage-
orientierte Angebotsformen des Wohnens 
geschaffen. Der bestehenden Nachfrage in 
der Stadt wird somit in integrierter Lage 
Rechnung getragen.

Auswirkungen auf die Belange des 
Denkmalschutzes  

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich das Planvorhaben nicht erheblich ne-
gativ auf das angrenzende Kulturdenkmal 
„Hauptstraße 108“ auswirken wird. Der 
Umgebungsschutz gem. § 4 Abs. 1 Satz 4 
DSchG ist gewährleistet. Die Belange des 
Denkmalschutzes werden somit berücksich-
tigt.

Auswirkungen auf die Erhaltung, Ge-
staltung und Erneuerung des Stadt- 
und Landschaftsbilds

Mit der geplanten Bebauung erfolgt die 
Nachverdichtung einer untergenutzten Flä-
che. Ein Eingriff in die freie Landschaft fin-
det nicht statt. 

Die Umgebung ist entlang dieses Bereiches 
der Bismarckstraße durch gemischt genutz-
te Bebauung sowie im Bereich der Haupt-
straße durch kerngebietstypische Bebauung 
geprägt. Hierbei ist insbesondere das in kur-
zer Entfernung südlich des Plangebietes be-
findliche Gebäude der Diamant- und Edel-
steinbörse aufgrund seiner dominanten 
Wirkung auf das Stadt- und Landschaftsbild  
hervorzuheben. 

Das Stadt- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst, da 
die Dimensionierung der Gebäude eine 
maßvolle Entwicklung ermöglicht.

Durch die zukunftsfähige Entwicklung des 
Plangebietes wird das Stadt- und Erschei-
nungsbild des Gebietes städtebaulich und 
gestalterisch aufgewertet.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Bei der Planung handelt es sich um die Ent-
wicklung mindergenutzter und anthropo-
gen geprägter Flächen in zentraler Lage.

Auswirkungen des Bebauungsplans, Abwägung
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Der Planbereich weist durch die bestehen-
den Nutzungen in der unmittelbaren Um-
gebung, der ehemaligen und bestehenden 
Nutzungen im Plangebiet selbst, mit den 
entsprechenden Überbauungen und Versie-
gelungen, Bewegungsunruhen und den da-
raus resultierenden Störungen bereits eine 
Vorbelastung auf.

Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen 
sind die Lebensraumstrukturen des 
Plangebietes und der näheren Umgebung 
eingeschränkt, sodass der Geltungsbereich 
aktuell nur eine sehr geringe ökologische 
Wertigkeit für Tiere und Pflanzen besitzt. 
Auch hinsichtlich der Arten und Biotope so-
wie der biologischen Vielfalt ist der Gel-
tungsbereich geringwertig und beeinträch-
tigt. Das Gebiet hat keine besondere natur-
schutzfachliche oder ökologische Bedeu-
tung. Aufgrund dieses Störgrades sowie der 
Biotop- und Habitatausstattung sind keine 
abwägungs- oder artenschutzrechtlich rele-
vanten Tier- und Pflanzenarten, insbesonde-
re keine Fortpflanzungsräume streng ge-
schützter Arten, zu erwarten.

Vom Planvorhaben sind keine Schutzgebie-
te – insbesondere keine Schutzgebiete mit 
gemeinschaftlicher Bedeutung – betroffen, 
die dem Planvorhaben entgegenstehen 
könnten.

Gem. § 13 a BauGB gelten Eingriffe, die 
aufgrund der Aufstellung des Bebauungs-
planes zu erwarten sind, als vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt. Ein Ausgleich 
ist nicht erforderlich.

Auswirkungen auf die Belange der 
Wirtschaft, auch ihrer mittelstän-
dischen Struktur im Interesse einer 
verbrauchernahen Versorgung der 
Bevölkerung sowie auf die Belange 
der Erhaltung, Sicherung und Schaf-
fung von Arbeitsplätzen

In der Bauleitplanung sind die wirtschaftli-
chen Belange in erster Linie durch ein aus-
reichendes, den wirtschaftlichen Bedürfnis-
sen entsprechendes Flächenangebot zu be-
rücksichtigen. Daneben spielt auch die Be-
reitstellung und Sicherung von Arbeitsplät-
zen eine wichtige Rolle.

Diesen Interessen trägt der vorliegende Be-
bauungsplan Rechnung. Es werden Flächen 
für die Ansiedlung eines Einzelhandelsbe-
triebes bereitgestellt und damit auch 
Arbeitsplätze geschaffen. 

Das Planvorhaben dient der Stärkung der 
wohnstandortnahen Nahversorgung in Idar 

durch die Realisierung eines Nahversor-
gungsstandortes im Bereich der Hauptstra-
ße.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Mit der Realisierung der geplanten Bebau-
ung wird es zu einem geringfügigen Anstieg 
des Verkehrsaufkommens kommen. 

Der ruhende Verkehr wird vollständig im 
Plangebiet geordnet. Dies trägt dazu bei, 
dass ruhender Verkehr und Parksuchverkehr 
auf den angrenzenden Straßen des 
Plangebietes vermieden wird.

Die Belange des Verkehrs werden durch die 
vorliegende Planung nicht erheblich negativ 
beeinträchtigt. 

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die not-
wendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
und Anschlusspunkte sind bereits im 
Plangebiet vorhanden. Unter Beachtung der 
Kapazitäten und getroffenen Festsetzungen 
ist die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
ordnungsgemäß sichergestellt.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes / Starkregen

Aufgrund der Lage des Plangebietes sind 
während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grund-
stücksgestaltung besondere Maßnahmen 
zur Abwehr von möglichen Überflutungen 
durch die Grundstückseigentümer zu be-
denken.

Den umliegenden Anliegern wird folglich 
kein zusätzliches Risiko durch unkontrollier-
te Überflutungen entstehen. Insofern kann 
davon ausgegangen werden, dass die Be-
lange des Hochwasserschutzes / Starkregen 
durch das Vorhaben nicht negativ beein-
trächtigt werden

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung kommt es zwar geringfügig zu 
neuen Versiegelungen; aufgrund des über-
schaubaren Flächenumfangs können nega-
tive Auswirkungen auf die Belange des Kli-
mas jedoch ausgeschlossen werden.

Zudem ist die Begrünung der flachgeneig-
ten und flachen Dächer geplant. Hiermit 
wird ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet 
und ökologisch orientiert geplant. 

Auswirkungen auf Belange der Land- 
und Forstwirtschaft

Durch das Planvorhaben werden keine Ein-
griffe in land- oder forstwirtschaftliche Flä-
chen vorbereitet. Es sind keine nachteiligen 
Auswirkungen auf die Land- und Forstwirt-
schaft zu erwarten.

Auswirkungen auf private Belange

Die Nutzbarkeit und der Wert der Grundstü-
cke, auch der Grundstücke im Umfeld, wer-
den nicht in einer Art und Weise einge-
schränkt, die den Eigentümern des Plange-
biets und der angrenzenden Grundstücke 
unzumutbar ist.

Es sind keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die angrenzende Nachbarschaft zu er-
warten (alle bauplanungs- und bauord-
nungsrechtlichen Vorgaben werden einge-
halten). Zum einen wird der festgesetzten 
Nutzungsart der Umgebung entsprochen. 
Zum anderen wurden entsprechende Fest-
setzungen getroffen, um das harmonische 
Einfügen in den Bestand zu sichern. 

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewägt und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplans

• Nachverdichtung im Sinne der 
Innenentwicklung

• Schaffung von Wohnraum durch sinn-
volle Nachverdichtung des Siedlungs-
körpers

• Stärkung der Nahversorgungsfunktion 
des Stadtteils Idar
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• mit der Erweiterung des Angebots an 
Wohn- sowie an Geschäfts- und Büro-
nutzungen wird der bestehenden Nach-
frage Rechnung getragen

• die Neubebauung fügt sich harmonisch 
in die Umgebung ein, Störungen und 
Beeinträchtigungen der Planung auf die 
Umgebungsnutzung können ausge-
schlossen werden; ebenso verhält es 
sich umgekehrt

• keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Belange des Umweltschutzes

• keine Auswirkungen auf die Belange 
des Klimaschutzes

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen den  
Bebauungsplan

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des Bebauungsplans 
sprechen.

Fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplans wurden die zu beach-
tenden Belange in ihrer Gesamtheit unterei-
nander und gegeneinander abgewägt. Auf-
grund der genannten Argumente, die für die 
Planung sprechen, kommt die Stadt zu dem 
Ergebnis, dass der Umsetzung der Planung 
nichts entgegensteht.


